BFH Bundesfinanzhof %

Beschluss vom 13. Januar 2010, IX B 116/09

Grundsatzliche Bedeutung nur bei kldarungsfahiger Rechtsfrage
BFH IX. Senat
FGO & 115 Abs 2 Nr 1

vorgehend FG Munster, 14. Mai 2009, Az: 14 K 720/06 F
Leitsatze

1. NV: Eine Rechtsfrage, die sich nur stellen konnte, wenn von einem anderen als dem vom FG festgestellten Sachverhalt
ausgegangen wird, kann im Revisionsverfahren nicht geklart werden.

2. NV: Hat das FG festgestellt, dass der Klager nicht gegen Strafvorschriften verstofien hat, um seinem Arbeitgeber einen
Vorteil zuzuwenden, sondern vielmehr in dem eigennitzigen Bestreben gehandelt hat, personlich eingegangen
Burgschaftsverpflichtungen zu entgehen, ist die Frage, wie eine Schadigung des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer
steuerrechtlich zu bewerten ist, wenn der Arbeitnehmer durch strafbare Handlungen dem Arbeitgeber einen Vorteil
zuwenden will, nicht im Revisionsverfahren klarungsfahig.

Grunde

1 Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

2 Der von den Klagern und Beschwerdefiihrern (Klager) geltend gemachte Zulassungsgrund einer grundsatzlichen
Bedeutung der Rechtssache (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--) liegt nicht vor.

3 Die als grundsatzlich bedeutsam bezeichnete Rechtsfrage, "ob eine Uberlagerung der beruflichen Veranlassung von
Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen einen Arbeitnehmer durch nichtberufliche
Griinde vorliegt, wenn der Arbeitnehmer (bewusst) gegen Strafvorschriften verstofit, um dem Arbeitgeber einen
Vorteil zuzuwenden, hiermit aber letztlich keinen Erfolg hat und der Verstof} eine Schadensersatzpflicht des
Arbeitgebers gegenuber Dritten begriindet, auch soweit diese den fiir den Arbeitgeber angestrebten
Vermogensvorteil Ubersteigt”, ist im Streitfall nicht klarungsfahig. Denn diese Rechtsfrage kann sich nur stellen,
wenn von einem anderen als dem vom Finanzgericht (FG) festgestellten Sachverhalt ausgegangen wird (vgl.
Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 15. Juni 2000 I1X B 5/00, BFH/NV 2000, 1238).

4 Nach den tatbestandlichen Feststellungen im angefochtenen FG-Urteil hat der Kldger nicht gegen Strafvorschriften
verstoRen, um seinem Arbeitgeber einen Vorteil zuzuwenden. Vielmehr handelte er in dem eigenniitzigen
Bestreben, personlich eingegangenen Birgschaftsverpflichtungen zu entgehen. Hieraus hat das FG lediglich
gefolgert, dass es dem Klager nicht in erster Linie darauf ankam, seinen Arbeitgeber (sondern andere Dritte) zu
schadigen und die --gleichwohl vorsatzliche-- Vermodgensschadigung des Arbeitgebers lediglich Ausfluss der
Schadigung Dritter war. Die Frage, wie eine Schadigung des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer steuerrechtlich
zu bewerten ist, wenn der Arbeitnehmer durch strafbare Handlungen dem Arbeitgeber einen Vorteil zuwenden will,
war daher entgegen der Auffassung der Klager im Streitfall nicht rechtserheblich.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de

Seite 1von 1


https://www.bundesfinanzhof.de/de/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201050113/

	Beschluss vom 13. Januar 2010, IX B 116/09
	Leitsätze
	Gründe


